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Aktuell
Rechtstipp

Erlaubnis-Einwilligung – 
was ist zu beachten?

Nach der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) ist die Verarbeitung personen-
bezogener Daten somit nur dann recht-

mäßig, wenn eine der sechs in Art. 6 Abs. 1 DSGVO 
(Rechtmäßigkeit der Verarbeitung) aufgeführten 
Bedingungen erfüllt ist. Eine davon ist die Einwil-
ligung.

Was sind die Voraussetzungen für  
eine Einwilligung?
Eine Einwilligung ist an bestimmte Vorausset-
zungen geknüpft, das heißt sie muss bestimmte 
Anforderungen erfüllen, um rechtskonform und 
damit wirksam zu sein. Eine Einwilligung muss 
vor allem eindeutig und freiwillig sein.

Die Einwilligung hat durch eine eindeutige 
bestätigende Handlung zu erfolgen, mit der frei-
willig, für einen konkreten Fall, in informierter 
Weise und unmissverständlich bekundet wird, 
dass der Betroffene, zum Beispiel Empfänger 
eines Newsletters, mit der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

Um wirksam zu sein, muss die Einwilligung 
insbesondere freiwillig erfolgt sein. Eine Einwilli-
gung ist dann nicht als freiwillig anzusehen, wenn 
ein klares Ungleichgewicht zwischen betroffener 
Person und dem Verantwortlichen der Datenver-
arbeitung besteht. 

Bei der Beurteilung der Freiwilligkeit der Ein-
willigung im Beschäftigungsverhältnis ist die 
bestehende Abhängigkeit der beschäftigten Per-
son sowie die Umstände, unter denen die Ein-
willigung erteilt worden ist, zu berücksichtigen. 
Als freiwillig wird die Einwilligung nur betrach-
tet, wenn die betroffene Person tatsächlich eine 
Wahlmöglichkeit hat. 

Beweispflicht des Verantwortlichen
Eine Einwilligung kann elektronisch (zum Bei-
spiel per E-Mail), in einer mündlichen Erklärung 
oder durch das Anklicken eines Kästchens beim 

Besuch einer Website im (Double-)Opt-in-Verfah-
ren (nicht Opt-out!) eingeholt werden. Allerdings 
muss das Unternehmen, aus Datenschutzsicht 
der Verantwortliche, in der Lage sein, die geset-
zeskonforme Einwilligung „beweisen zu können“ 
(Art. 5 Abs. 2 DSGVO „Rechenschaftspflicht“). 

Gültig bis in alle Ewigkeit …?
Eine Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft 
(also nicht rückwirkend) widerrufen werden – 
und darin liegt das Problem einer Einwilligung. 
Der Widerruf der Einwilligung durch die betrof-
fene Person führt zum Wegfall der Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung und ist entsprechend 
durch den Verantwortlichen umzusetzen – das 
heißt zum Beispiel keine weitere Zusendung des 
Newsletters.

Der Widerruf der Einwilligung kann formlos 
durch den Betroffenen – per E-Mail, Post oder 
Telefon – erfolgen und muss so einfach wie die 
Erteilung der Einwilligung selbst sein. 
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Im Datenschutzrecht gilt der Grundsatz, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten verboten ist, soweit und solange sie nicht 

durch eine entsprechende gesetzliche Bestimmung erlaubt wird. 


